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Verordnung

über die Aufgaben der örtlichen Räte und der Betriebe 
bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger

vom 19. Dezember 1974 
(GBL I Nr. 6 S. 130)

Die Verhütung und Bekämpfung von 
Straftaten sowie anderen Rechtsverletzun
gen, die Beseitigung ihrer Ursachen und Be
dingungen und die Gewährleistung der 
Sicherheit und Ordnung sind ein Anliegen 
der gesamten sozialistischen Gesellschaft. 
Das erfordert von den örtlichen Räten so
wie den Leitern der Betriebe und Einrich
tungen und den Vorständen der Genossen
schaften, vor allem die vorbeugende Tätig
keit zu entwickeln und auf Erscheinungen 
der kriminellen Gefährdung konsequent zu 
reagieren. Dazu wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Die Räte der Kreise, Städte, Stadtbe

zirke und Gemeinden sind in ihrem Ver
antwortungsbereich für die Organisierung 
der Maßnahmen zur Bekämpfung der kri
minellen Gefährdung, insbesondere für die 
Durchführung der Erfassung, Erziehung 
und Kontrolle kriminell gefährdeter Bür
ger, verantwortlich. Kriminell gefährdeten 
jungen Bürgern ist dabei besondere Auf
merksamkeit zu widmen. Die Räte der 
Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemein
den haben ein enges Zusammenwirken so
wie die Koordinierung mit den Betrieben, 
Einrichtungen und Genossenschaften, der 
Staatsanwaltschaft, den Gerichten, den 
Sicherheitsorganen, den gesellschaftlichen 
Organisationen und den Ausschüssen der 
Nationalen Front der DDR zu gewährlei
sten. Sie üben die Kontrolle über die 
Wahrnehmung der Verantwortung der Be
triebe, Einrichtungen und Genossenschaf
ten aus.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrich
tungen und die Vorstände der Genossen

schaften (nachfolgend Leiter der Betriebe 
und Vorstände der Genossenschaften ge
nannt) gewährleisten in ihrem, Verantwor
tungsbereich die Erziehung, Kontrolle und 
Unterstützung kriminell gefährdeter Bür
ger entsprechend den für diesen Personen
kreis getroffenen Festlegungen der zustän
digen örtlichen Räte.

§ 2
Kriminell gefährdet sind Bürger, die
a) ernsthafte Anzeichen der Entwick

lung eines arbeitsscheuen Verhaltens er
kennen lassen, obwohl sie arbeitsfähig 
sind,

b) darauf ausgehen, sich auf unlautere 
Art und Weise Mittel zum Lebensunterhalt 
zu verschaffen,

c) infolge ständigen Alkoholmißbrauchs 
fortgesetzt die Arbeitsdisziplin verletzen 
bzw. die Regeln des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens mißachten,

d) nach Vollendung des 18. Lebensjah
res aus der Betreuung der Organe der Ju
gendhilfe ausscheiden und bei denen we
gen ihres sozialen Fehlverhaltens die Wei
terführung der Erziehung notwendig ist.

§ 3

(1) Uber die Erfassung als kriminell 
gefährdeter Bürger entscheiden die Räte 
der Stadtkreise ohne Stadtbezirke, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden (nachfolgend 
örtliche Räte genannt) durch Beschluß. Zur 
Herbeiführung einer sachkundigen Ent
scheidung sind sie berechtigt, Informatio
nen von anderen staatlichen Organen, Be
trieben, Einrichtungen und Genossenschaf
ten, der Staatsanwaltschaft, den Gerichten 
sowie den Sicherheitsorganen zu verlangen.


